DAS NEUE GESELLSCHAFTSGESETZ
Zusammengefasst von Dr. Fanni Hahn 

I. Rechtsgrundlage
Das neue Gesetz über die Wirtschaftsgesellschaften Nr IV vom 2006 (in der Folge Gt) wurde am 19. Dezember 2005 vom ungarischen Parlament verabschiedet. Das neue Gesetz tritt an Stelle des alten Gt, des Gesetzes CXLIV vom 1997. Die meisten Bestimmungen des neuen Gesetzes sind am 1. Juli 2006 in Kraft getreten.
Obwohl formell ein neues Gesetz gefasst wurde, ist das neue Gesetz trotzdem eher als die Novelle des alten Gesetzes zu betrachten, es handelt sich also nicht um ein Gesetz mit neuer Struktur und neuem Prinzip, sondern um die Annäherung der Regeln des alten Gesetzes den einschlägigen Normen der EU und um die Geltendmachung der Erfahrungen der letzten zehn Jahre. Als bedeutendste Änderung kann hervorgehoben werden, dass das neue Gesetz viel mehr Freiheit der Unternehmen zur Führung ihrer Gesellschaften ermöglicht.
Diese Zusammenfassung beschäftigt sich ausdrücklich nur mit einiger, alle Gesellschaften betreffenden und die Gesellschaften mit beschränkter Haftung betreffenden Regeln und darf auf keinen Fall als umfassende Vorstellung des neuen Gesellschaftsgesetzes betrachtet werden.

Das oberste Organ der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes schon existierenden Gesellschaft hat an ihrer ersten Sitzung nach 1. Juli 2006, spätestens jedoch bis 1. September 2007 ihren Gründungsurkunde (bzw Gesellschaftsvertrag) der Gesellschaft an die Bestimmungen des neuen Gesetzes anpassend zu ändern und das an das Firmengericht einzureichen. Im Fall der Versäumung der obigen Frist wird die Gesellschaft durch das Firmengericht im Firmenregister gelöscht! Dementsprechend ist es für jede Gesellschaft empfehlenswert, ihre Gründungsurkunde bzw Gesellschaftsvertrag zu überprüfen, damit die notwendigen Änderungen rechtzeitig durchgeführt werden können.
II. Allgemeine, für alle Gesellschaften geltende Regeln
A. Neue Rechtsinstituten
1. Vertragskonzern
Die neulich eingeführte Rechtsinstitut von Vertragskonzern ermöglicht für die in einem Verhältnis von Muttergesellschaft-Tochtergesellschaft stehenden Gesellschaften nach Bedarf eine engere Verbindung zwischen den Gesellschaften in dem Konzern zu schaffen. Dementsprechend kann das herrschende Mitglied des beim Firmengericht angemeldeten Vertragskonzerns die Geschäftsführung des kontrollierten Mitglieds Anweisungen geben, für die kontrollierte Gesellschaft verpflichtende Beschlusse fassen, die herrschende Gesellschaft darf die Geschäftsführer, Aufsichtsratmitglieder der kontrollierten Gesellschaft bestellen usw. (all dies wäre mangels Vertragskonzerns nicht möglich). Für die Schaffung eines Vertragskonzerns hat das herrschende Mitglied (Muttergesellschaft) eine konsolidierte Jahresbilanz zu machen, und die genaue Bedingungen der Zusammenarbeit im Vertragskonzern sind in einem sog. Beherrschungsvertrag zu regeln.
2. Gesellschaftsrechtlicher Expertenrat 
Von dem durch das Gesetz geschaffenen, neben dem Justizministerium arbeitenden Gesellschaftsrechtlichen Expertenrat kann jeder in gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten ein Gutachten verlangen.

B. Sich ändernde Bestimmungen
1. Einmanngesellschaft
Die Einschränkung, nach der eine Einmanngesellschaft kein Gesellschafter einer Einmanngesellschaft sein darf, wurde im neuen Gesetz gelöscht. Dementsprechend kann jetzt auch eine Einmanngesellschaft eine Einmanngesellschaft gründen, es ist nicht notwendig, dass eine Einmanngesellschaft mehrere Gesellschafter hat.
2. Benützung von elektronischen Nachrichtenübermittlungsgeräten
Es kann die Führung der Gesellschaften wesentlich erleichtern, dass die gesellschaftliche Erklärungen, Beschlüsse auch in Form einer elektronischen Urkunde (versehen mit einer elektronischen Unterschrift mit mindestens erhöhter Sicherheit) gemacht werden können, bzw können die Gesellschafterrechte mit Inanspruchnahme von elektronischen Nachrichtenübermittlungsgeräten ausgeübt werden. Dessen Voraussetzungen sind im Gesellschaftsvertrag genau festzulegen.
3. Inhalt der Gründungsurkunde
Wesentliche Änderung gibt es nicht hinsichtlich der zwingenden Elemente der Gründungsurkunde, eine Präzisierung aber schon, so ist zB bei der Angabe der persönlichen Daten bei Privatpersonen der Mädchenname der Mutter und bei Gesellschaften die Firmennummer anzugeben. (Auch aus dieser Sicht ist es empfehlenswert die schon bestehenden Gründungsurkunden zu überprüfen, und wenn notwendig, an die neuen Regeln anzupassen.) Neben den zwingenden Vertragselementen haben die Gesellschaften infolge des neuen Gesetzes mehr Freiheit bei Bestimmung des Inhalts ihrer Gründungsurkunde.
4. Tätigkeit der Gesellschaft
Eine neue Vorschrift bezüglich der Bestimmung der Tätigkeit der Gesellschaft ist, dass nach dem neuen Gesetz ist es genügend, wenn nur die Haupttätigkeit der Gesellschaft in der Gründungsurkunde angeführt ist, es ist nicht mehr verlangt, sämtliche, durch die Gesellschaft ausgeübte Tätigkeiten in der Gründungsurkunde aufzulisten und dem Firmengericht anzumelden.
5. Leitender Vertreter der Gesellschaft
Im Zusammenhang mit dem Rechtsverhältnis des leitenden Vertreters macht das neue Gesetz eindeutig, dass dieses Amt nur im Rahmen eines Auftragverhältnisses getragen werden kann, und nicht im Rahmen eines Arbeitverhältnisses. Das schließt jedoch nicht aus, dass der leitende Vertreter mit der Gesellschaft im Arbeitsverhältnis steht, er kann jedoch nur für andere Aufgaben angestellt werden. 

Die Beschränkung, nach der eine Person bei höchstens drei Gesellschaften das Amt der leitenden Vertreter tragen darf, wurde gelöscht. So darf nach dem neuen Gesetz eine Person bei Gesellschaften uneingeschränkter Anzahl leitender Vertreter werden.

Das neue Gesetz hat den Dispens eingeführt, der vom obersten Organ der Gesellschaft dem leitenden Vertreter erteilt werden kann. Mit diesem Dokument bewertet das oberste Organ die jährliche Arbeit des leitenden Vertreters und wenn das als entsprechend bewertet wird, kann die Geschäftsführung später nicht mit der Begründung verantwortlich gemacht werden, dass seine Arbeit mit den Interessen der Gesellschaft nicht übereinstimmend war.
Eine weitere Neuigkeit ist, dass der leitende Vertreter auch für unbestimmte Zeit gewählt werden kann.

6. Aufsichtsrat
Das neue Gesetz hat mehr flexible Regeln hinsichtlich des Aufsichtsrats eingeführt, so hat sich die Anzahl der Fälle, bei denen die Bestellung eines Aufsichtsrates verpflichtend war, reduziert.

7. Wirtschaftsprüfer
Ähnlich wie beim Aufsichtsrat, auch hinsichtlich Wirtschaftsprüfer hat sich die Anzahl der Fällen reduziert, wo die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für eine Gesellschaft zwingend ist, die eventuelle zwingende Vorschriften anderer Gesetze, vor allem des Rechnungslegungsgesetzes sollen diesbezüglich aber beachtet werden. Eine neue Vorschrift ist die Bestimmung der minimalen Dauer des Auftrags des Wirtschaftsprüfers, das darf nicht kürzer sein, als die Zeitdauer zwischen der Gesellschafterversammlung, auf der der Wirtschaftsprüfer bestellt wurde, und die Gesellschafterversammlung, auf der der Bericht des Geschäftsjahres angenommen wird, für dessen Überprüfung der Wirtschaftsprüfer bestellt wurde.
8. Einflusserwerb
Nach dem Konzept des neuen Gesetz ist der Ablauf des Einflusserwerbs ist aus gesellschaftsrechtlichen Aspekt irrelevant, deswegen abweichend von der früheren Regelung soll nur der eine qualifizierte Mehrheit ermöglichende (also der mittelbar oder unmittelbar mindestens 75% der Stimme sichernde) Einflusserwerb dem Firmengericht angemeldet werden. Außerdem wurden die Regeln über Gläubiger- und Minderheitsschutz reduziert.
III. Regeln hinsichtlich Gesellschaften mit beschränkter Haftung
1. Stammkapital
Das neue Gesetz bestimmt bezüglich des Stammkapitals einer GmbH das Verhältnis der Geldeinlagen und Sacheinlagen zwingend nicht, so kann in Zukunft eine GmbH auch ausschließlich mit Sacheinlage gegründet werden, der minimale Betrag des Stammkapitals ist jedoch weiterhin HUF 3 Millionen. Eine weitere Erleichterung ist, dass es bis Einreichung des Eintragungsantrags genügend ist, die Hälfte der einzelnen Geldeinlagen zu bezahlen, im gegebenen Fall kann das weniger sein, als das vom alten Gesetz vorgeschriebenen Minimum-Betrag.
2. Regeln über die Geschäftsanteile 
Eine neue Regel bezüglich des Vorkaufrechts bezüglich des Geschäftsanteils einer GmbH ist, dass es möglich ist, darauf rechtsgültig zu verzichten, weiterhin kann das Vorkaufsrecht gegenüber Dritten ausgeschlossen werden. Der Geschäftsanteilsübertragungsvertrag soll in jedem Fall schriftlich abgeschlossen werden. 
3. Gesellschafterversammlung
Die Auflistung über den ausschließlichen Wirkungskreis der Gesellschafterversammlung hat sich grundsätzlich nicht geändert, wurde nur präzisiert. So wurde die Auflistung des alten Gesetzes zB mit den Wirkungskreisen der Gesellschafterversammlung hinsichtlich Erhöhung/Reduzierung des Stammkapitals ergänzt. Bei der Überprüfung der bereits bestehenden Gesellschaftsverträge ist es empfehlenswert auch auf die Vollständigkeit dieser Liste zu achten. 
Hinsichtlich der wegen Beschlussunfähigkeit wiederholten Gesellschafterversammlung wurde eine neue Vorschrift eingeführt, aufgrund dessen zwischen der ursprünglichen, beschlussunfähigen Gesellschafterversammlung und der wiederholten Gesellschafterversammlung mindestens 3 Tage verstreichen sollen. Damit versucht das Gesetz die Praxis verhindern, nach der die wiederholte Gesellschafterversammlung unmittelbar (sogar 1-2 Stunden) nach der erfolglosen Gesellschafterversammlung gehalten wird. Diese Regel findet jedoch nur dann Anwendung, wenn der Gesellschaftsvertrag nicht anders verfügt, es ist also möglich, im Gesellschaftsvertrag eine Frist kürzer als 3 Tage zu bestimmen.
Das neue Gesetz ermöglicht die Abhaltung der Gesellschafterversammlung mit elektronischen Nachrichtenübermittlungs- (Telekommunikations-) Geräten, zB durch Video- oder Telefonkonferenz, wenn diese Möglichkeit im Gesellschaftsvertrag geregelt ist. 
4. Einmann-GmbH
Bei den Regeln bezüglich der Einmann-GmbH wurde die Einschränkung aufgehoben, gemäß der der leitende Vertreter oder Aufsichtsratmitglied der Muttergesellschaft nicht gleichzeitig der leitende Vertreter oder Aufsichtsratmitglied bei der Tochtergesellschaft, die eine Einmanngesellschaft ist, sein darf. Nach dem neuen Gesetz darf also dieselbe Person die obige Ämter sowohl in der Einmann-GmbH, als auch in dessen Eigentümer, also in der Muttergesellschaft tragen. 
